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Genossenschaften

 geregelt im Genossenschaftsgesetz

 § 1 GenG [Wesen der Genossenschaft]:

(1) Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, 
deren Zweck darauf gerichtet ist, den Erwerb oder die 
Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder 
kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen 
Geschäftsbetrieb zu fördern (Genossenschaften), 
erwerben die Rechte einer „eingetragenen Genossenschaft“ 
nach Maßgabe dieses Gesetzes.

 generelle Aufnahmepflicht gegenüber 
Mitgliedschaftsbewerbern besteht nicht (liegt im freien 
Ermessen des Vorstandes)
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Genossenschaften

 mitgliedschaftliche Ausrichtung & Kopfstimmrechtsprinzip 
(„ein Mitglied – eine Stimme“)

→ ähnelt dem Verein

 dualistische Trennung von Geschäftsführungs- und 
Überwachungsorgan

→ ähnelt der Aktiengesellschaft
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Genossenschaften

 Anwendung von Rechts des Vereins und der 
Aktiengesellschaften bei Genossenschaften möglich (soweit 
das Genossenschaftsgesetz keine Regelung enthält)

 Allerdings ist bei einer entsprechenden Anwendung 
aktienrechtlicher Vorschriften Zurückhaltung geboten, 
insbesondere wenn dadurch den Besonderheiten der 
genossenschaftlichen Rechtsform im Unterschied zu einer 
Kapitalgesellschaft (AG) nicht Rechnung getragen wird.
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Beispiele außerhalb der Landwirtschaft 

 Bankgenossenschaften

 30 Mio. Kunden (davon 18 Mio. Mitglieder)

 160.000 Mitarbeiter

 Alleinstellungsmerkmal in der Kunden-Bank-Beziehung

 wirtschaftlich bedeutendste Gruppe der Genossenschaften
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Status quo

 Ländliche Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften

 2.316 ländliche Genossenschaften (2015)

 Umsatz: 66 Mrd. €

 82.000 Mitarbeiter
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Status quo

 Produktivgenossenschaften

 kaum Bedeutung in Deutschland (Westdeutschland)

 nach der politischen Wende 1990: viele landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaften (frühere LPG's) haben sich in 
Agrargenossenschaften umgewandelt
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Status quo

 Agrargenossenschaften

 765 (überwiegend in Ostdeutschland)

 bewirtschaften 23 % der Fläche Ostdeutschlands (1,3 Mio. ha)

 25.000 Mitglieder (durchschnittlich 32,7 je Betrieb)

 durchschnittlich 52,36 ha/Mitglied

 Jahresumsatz von 2,2 Milliarden €

= 62.330.620.000 UAH

→ durchschnittlich 2.875.000 EUR/Betrieb

= 81.377.300 UAH/Betrieb

 In der Agrarwirtschaft hat sich die Genossenschaft als 
konkurrenzfähige Rechtform im Vergleich zu anderen 
Juristischen Personen wie GmbH oder AG und zu 
Personengesellschaften wie GbR, KG oder GmbH & Co. KG 
etabliert.
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Status quo

 Agrargenossenschaften = Produktivgenossenschaften

 Aufgabe:

 Herstellung und Vertrieb von Produkten

 Mitgliedern einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, sie zu 
vergüten und am wirtschaftlichen Erfolg der Genossenschaft 
teilhaben zu lassen

 Mitglieder stellen der Genossenschaft ihre Arbeitskraft zur 
Verfügung.

 Sie sind Angestellte ihrer eigenen Genossenschaft

→ besonderes Spannungsverhältnis
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Genossenschaften

 Die Idee genossenschaftlicher Arbeit kann in einfachen 
wirtschaftlichen Strukturen Bedeutung haben, wie auch in 
hoch entwickelten Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen.

 Grundlage ist die Verbindung von gesundem Eigennutz 
(Förderung der eigenen Interessen) mit dem Prinzip der 
Solidarität (Berücksichtigung der gleichgerichteten 
Interessen der anderen Mitglieder)

 Zusammenarbeit aus der Erkenntnis, dass andere gleiche 
Ziele haben, und dass diese Ziele durch gemeinsames 
Bemühen leichter und effizienter zu erreichen sind 
(Synergie-Effekte)
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Besonderheiten

 Genossenschaft ist nicht kapitalistisch ausgestaltet, sondern 
hat vielmehr personalistischen Charakter.

 Sie beruht nicht in erster Linie auf der kapitalmäßigen 
Beteiligung, sondern auf der persönlichen Mitgliedschaft.

 Zweck der Genossenschaft ist nicht die Erzielung einer 
möglichst hohen Kapitalrendite bzw. einer Kapitalmehrung, 
sondern die Förderung der Mitglieder.

 Das Stimmrecht ist grundsätzlich unabhängig von der 
kapitalmäßigen Beteiligung (Grundsatz: ein Kopf = eine 
Stimme

 Die Verwaltung der Genossenschaft liegt in den Händen der 
Mitglieder.
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Besonderheiten

 Der für die Genossenschaft typische Wechsel des 
Mitgliederbestandes unterscheidet die Rechtsform der 
Genossenschaft wesentlich von den Personengesellschaften, 
bei der ein Ein- bzw. Austritt von Gesellschaftern 
grundsätzlich nur mit Zustimmung aller Gesellschafter 
möglich ist.

 Der Ein- und Austritt von Mitgliedern ist bei 
Genossenschaften ohne großen formalen Aufwand möglich. 

 Die Rechtsform der Genossenschaft ist insbesondere dort 
sinnvoll, wo es häufiger zu einem Mitgliederwechsel kommt. 
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Genossenschaftliche Grundsätze

 Selbsthilfeprinzip

 Selbstverwaltungsgrundsatz

 Selbstverantwortung

 Doppelfunktion

 Demokratieprinzip

 Besonderes Treueverhältnis
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Vorteile – Abfinden beim Ausscheiden

 Mit der Beendigung der Mitgliedschaft ist zwischen der 
Genossenschaft und dem Mitglied eine Auseinandersetzung 
durchzuführen.

 Das Mitglied hat grundsätzlich nur Anspruch auf 
Rückzahlung seines Geschäftsguthabens.

→ hohe Stabilität des Betriebes

 Das Geschäftsguthaben an Agrargenossenschaften beträgt 
im Durchschnitt ca. 1.250 €.

 Der am Geschäftsguthaben ausgerichtete 
Abfindungsanspruch spiegelt in keiner Weise den Wertanteil 
am Vermögen und der Ertragskraft der Genossenschaft 
wieder.

 Kaufpreise von 30 Mio. € für Agrarbetriebe sind heute keine 
Seltenheit.
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Vorteile – Abfinden beim Ausscheiden

 Hier hebt sich die Genossenschaft deutlich von den 
Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften ab.

 Bei diesen verkörpert der Beteiligungsanteil regelmäßig auch 
ihren Vermögenswert beim Ausscheiden.

 Die Reduzierung der Abfindung auf das Geschäftsguthaben 
ist eine herausragende Eigenschaft für eine 
Agrargenossenschaft, um ihre Existenz abzusichern.

 Anders als bei Personengesellschaften läuft sie keine Gefahr, 
durch Abfindungen, die sich am Verkehrswert orientieren, in 
ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet zu werden.

 Aber: Spiegelbildlich Nachteil auf Seiten des 
Ausscheidenden: Genossenschaft ist nicht geeignet beim 
Aufbau von Vermögenswerten, die auch im Falle einer 
Kündigung oder im Erbfall realisiert werden sollen
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Weitere Vorteile

 nicht nur Kosten-, sondern auch soziale Vorteile, wie 
geregelte Arbeitszeiten sowie eine unproblematische 
Vertretung bei Urlaub und Krankheit

 Genossenschaft gilt als stabilste Rechtsform 

 extrem geringe Insolvenzquote von 0,1%
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Nachteile

 generell: Produktivgenossenschaften haben strukturelle 
Schwächen, die zu entscheidenden Nachteilen im 
Wettbewerb führen und längerfristig die Leistungsfähigkeit 
und Existenz dieser Unternehmen gefährden können

 in der Theorie hervorragend gedacht

 Probleme oft in der Praxis

 Schwierigkeiten bei der Willensbildung / Schwerfällige 
Entscheidungsprozesse

 Probleme bei der Kapitalbeschaffung aufgrund begrenzter 
Haftung

 keine Wertsteigerung der Anteile
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Nachteile

 Spannungsverhältnis: genossenschaftsrechtliche 
Gleichbehandlungsgrundsatz vs. Arbeitsrecht

→ Mangel an positiver Motivation der Mitarbeiter

 Grundsatz der genossenschaftlichen Gleichbehandlung kann 
in der Praxis zu Motivationsproblemen führen.

 Rechtlich abgesicherte Stellung als Mitglied kann ein 
Hindernis bei der Durchsetzung arbeitsrechtlicher 
Sanktionen sein.

 Eigenkapitalschwäche: Mitglieder haben grundsätzlich 
jederzeit Recht, aus der Genossenschaft austreten können 
und grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung ihres 
Geschäftsguthabens

 Gesetz wirkt dem entgegen: ausscheidende Mitglieder haben 
keinen anteiligen Anspruch auf Rücklagen und das sonstige 
Vermögen 
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Nachteile

 Prinzip die Selbstorganschaft behindert einen 
Generationenwechsel auf Managementebene.

 Sollen junge und gut ausgebildete Führungskräfte 
Leitungsaufgaben im Agrarunternehmen übernehmen, 
können sie die formale Stellung eines Vorstandsmitgliedes 
nur erlangen, wenn Sie auch Mitglied der Genossenschaft 
werden.

 Dies stößt oftmals nicht auf Gegenliebe der bisherigen 
Mitglieder, weil das neue Mitglied sofort eine gleichwertige 
Stimme erhält und mit der Zeichnung eines Geschäftsanteils 
auch gleichwertig am Vermögen und am Gewinn der 
Genossenschaft beteiligt ist.

 Damit würde das neue Mitglied mit einem geringen 
finanziellen Aufwand sofort denjenigen Mitgliedern 
gleichgestellt sein, die jahrelang am Aufbau des 
Agrarbetriebes beteiligt waren.
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Kontakt:

marcel.gerds@etl.de
Tel.: +49 3491 41 80 0
Fax: +49 3491 41 80 12

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


